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Einführung

Einführung

1. Aushangpflichtige Gesetze

Um den Arbeitnehmern Gelegenheit zu geben, sich über wichtige, ihnen zustehende Rechte
sowie ihnen obliegende Pfl ichten zu informieren, ist der Arbeitgeber aufgrund verschiedener
gesetzl icher Vorschriften gehalten, den Wortlaut der betreffenden Gesetze oder Verordnun-
gen an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen oder auszuhängen.

Die wichtigsten Aushangverpflichtungen ergeben sich dabei aus folgenden
Bestimmungen:

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Nach § 12 Abs. 5 AGG muss das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sowie Informationen
über die Behandlung von Beschwerden nach § 13 AGG an den dafür zuständigen Stellen im
Betrieb oder der Dienststel le bekannt gemacht werden. Weiterhin müssen die nach § 13
AGG zuständigen Stellen, die für die Entgegennahme und Behandlung von Beschwerden
über Benachteil igungen einzurichten sind, bekannt gemacht werden.

Arbeitszeitgesetz

Der Arbeitgeber hat einen Abdruck dieses Gesetzes, der einschlägigen Rechtsverordnungen
sowie der Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen mit abweichenden Regelungen an ge-
eigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen (§ 16 ArbZG).

Arbeitsschutzvorschriften

Verordnungen über Ausnahmen von Sonn- und Feiertagsarbeit in der Eisen und Stahlindus-
tr ie und in der Papierindustrie, Strahlenschutz-VO, Röntgen-VO, BergVO zum Schutz der
Gesundheit gegen Klimaeinwirkungen und zum gesundheit l ichen Schutz der Beschäftigten,
GentechnikSicherheitsVO, Flucht- und Rettungsplan nach Arbeitsstätten-VO, Betriebsanwei-
sungen über gefährl iche Arbeitsstoffe gemäß GefahrstoffVO, Arzt-Anschrift und -Telefon ge-
mäß DruckluftVO.

Betriebsratswahlen

Hierbei sind zahlreiche Auslegungspfl ichten zu beachten, die im Wesentl ichen in der Wahl-
ordnung geregelt sind.

Betriebsvereinbarungen

Diese sind vom Arbeitgeber an geeigneter Stelle auszulegen (§ 77 Abs. 2 BetrVG).

Heimarbeit

Das Heimarbeitsgesetz enthält Vorschriften über Aushänge für Personen, die Heimarbeit
ausgeben, weitergeben oder abnehmen (§§ 6, 9 HAG).
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Jugendarbeitsschutzgesetz

Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sind an
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszuhängen oder auszulegen, wenn regelmäßig
mindestens ein Jugendlicher beschäftigt wird (§ 47 JArbSchG). Ferner ist ein Aushang über
Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen
an sichtbarer Stelle im Betrieb anzubringen, wenn regelmäßig mindestens drei Jugendliche
beschäftigt werden (§ 48 JArbSchG). Ferner sind Ausnahmebewill igungen der Aufsichtsbe-
hörde auszuhängen (§ 54 JArbSchG).

Ladenschlussgesetz

Ein Abdruck des Gesetzes nebst Rechtsverordnung, mit Ausnahme der Vorschriften,die Ver-
kaufsstellen anderer Art betreffen, sind in Verkaufsstellen, in denen regelmäßig mindestens
ein Arbeitnehmer beschäftigt wird, an geeigneter Stelle auszulegen oder auszuhängen (§ 21
LSchlG).

Mutterschutzgesetz

Es ist im Betrieb mit regelmäßig mehr als drei Arbeitnehmerinnen an geeigneter Stelle zur
Einsicht auszulegen oder auszuhängen (§ 18 MuSchG).

Schwerbehindertenvertretung

Nach der Wahlordnung gelten vergleichbare Auslegungspfl ichten wie bei Betriebsratswah-
len.

Sprecherausschusswahlen

Die Wahlordnung sieht ähnliche Auslegungspfl ichten wie bei Betriebsratswahlen vor.

Tarifverträge

Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die für den Betrieb maßgebenden Tarifverträge an geeigne-
ter Stelle im Betrieb auszuhängen (§ 8 TVG). Diese Vorschrift gil t bei nicht für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifverträgen nur für die tarifgebundenen Arbeitgeber, bei allgemeinver-
bindlichen Tarifverträgen auch für Arbeitgeber, die nicht Tarifvertragspartei und nicht Ver-
bandsmitglied sind. Sie können die erforderl iche Abschrift des allgemeinverbindlichen Tarif-
vertrags von einer der Tarifvertragsparteien gegen Erstattung der Selbstkosten verlangen
(§ 9 DVO zum TVG).

Unfallverhütung

Der Unternehmer hat die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (§ 15 SGB VII) auszu-
hängen und seine Arbeitnehmer darüber zu unterrichten (in der Regel durch Aushang), wel-
cher Berufsgenossenschaft und Bezirksverwaltung das Unternehmen angehört, wo deren
Geschäftsstellen sind und innerhalb welcher Frist Ansprüche anzumelden sind.

Was ist bei der Aushangpflicht zu beachten?

l Der auszulegende oder auszuhängende Text muss leicht lesbar sein; in gewissen Zeitab-
ständen ist eine Erneuerung unerlässl ich.
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l Bekanntzumachen ist die jeweils geltende Fassung des Textes. Der Arbeitgeber muss
daher laufend auf etwaige Gesetzesänderungen achten.

l Grundsätzlich genügt es, den Text in deutscher Sprache zu bringen. Bei Beschäftigung
zahlreicher ausländischer Arbeitnehmer kann es jedoch die Fürsorgepfl icht des Arbeitge-
bers gebieten, sie auch in ihrer Landessprache zu informieren. Soweit fremdsprachige
Texte bei Behörden, Verbänden oder im Handel erhält l ich sind, ist es dem Arbeitgeber
i .d.R. zuzumuten, diese Fassungen bei den Aushängen im Betrieb zu verwenden.

Was ist Pflicht?

Verstößt der Arbeitgeber schuldhaft gegen seine Aushangpfl ichten, kann unter Umständen
eine Vernachlässigung seiner Fürsorgepfl icht vorl iegen und daraus ein Schadensersatzan-
spruch des Arbeitnehmers erwachsen, soweit dieser Verstoß einen Schaden des Arbeitneh-
mers verursacht hat. Unkenntnis des Arbeitgebers ist in der Regel als Fahrlässigkeit zu wer-
ten. In den Aushanggesetzen ist zudem überwiegend geregelt , dass ein Verstoß gegen die
Verpfl ichtung zum Aushang als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden
kann.

2. Arbeitsschutzgesetze

Der Begriff Arbeitsschutz ist umfassend zu verstehen; als alle Maßnahmen, die dazu beitra-
gen, Leben und Gesundheit der arbeitenden Menschen zu schützen, ihre Arbeitskraft zu er-
halten und die Arbeit menschengerecht zu gestalten. Die Arbeitsschutzgesetze sind Normen
in Form von öffentl ich-rechtl ichen Pfl ichten, die der Arbeitgeber beachten muss.
Arbeitszeitschutz und Arbeitssicherheit sind wichtige Säulen des betrieblichen Arbeitsschut-
zes. Ziel ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen und das Geringhalten von Unfallfolgen. Da-
rüber hinaus sind der Gesundheitsschutz und der Schutz besonderer Personengruppen Be-
standteil des Arbeitsschutzes (z. B. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Mutterschutzge-
setz). Neben diesem allgemeinen Arbeitsschutz gibt es auch den sozialen Arbeitsschutz. In
diesem Zusammenhang sind zu nennen das Kündigungsschutzgesetz oder das Arbeitszeit-
gesetz. Viele der Arbeitsschutzvorschriften sind aus den sog. Aushangpfl ichtigen Gesetzen
abzuleiten.
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz§§ 1–3

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

vom 14. August 2006 (BGBl. I 2006, S. 1897)

– zuletzt geändert durch das „SEPA-Begleitgesetz“ vom 3. April 2013 (BGBl. I 2013, S. 610)

Abschnitt 1: Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist , Benachteil igungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseit igen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Benachteil igungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den

Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit , unabhängig von Tä-
tigkeitsfeld und berufl icher Posit ion, sowie für den berufl ichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-
sungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtl ichen Vereinbarungen
und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnis-
ses sowie beim berufl ichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung
einschließlich der Berufsausbildung, der berufl ichen Weiterbildung und der Umschulung
sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung
oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentl ich-

keit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.
(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge
gilt das Betriebsrentengesetz.
(3) Die Geltung sonstiger Benachteil igungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentl ich-rechtl iche Vorschriften,
die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen.
(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und beson-
deren Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Benachteil igung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer
vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Be-
nachteil igung wegen des Geschlechts l iegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle
einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.
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(2) Eine mittelbare Benachteil igung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber
anderen Personen in besonderer Weise benachteil igen können, es sei denn, die betreffen-
den Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerecht-
fert igt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderl ich.
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteil igung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen,
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird.
(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteil igung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4,
wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle
Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperl iche Berührungen, Be-
merkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von
pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der be-
treffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird.
(5) Die Anweisung zur Benachteil igung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt
als Benachteil igung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbe-
sondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftig-
ten oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteil igt oder be-
nachteil igen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so
kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfert igt wer-
den, wenn sich die Rechtfert igung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unter-
schiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedliche
Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehen-
de Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden
sollen.

Abschnitt 2: Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1: Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftl ichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche

Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und
die ihnen Gleichgestell ten.
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Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsver-
hältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist .
(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürl i-
che und jurist ische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach
Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen,
so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Be-
schäftigten und die ihnen Gleichgestell ten tri t t an die Stelle des Arbeitgebers der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister.
(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den berufl ichen
Aufstieg betrif f t , gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und Organmit-
glieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entspre-
chend.

§ 7 Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteil igt werden;
dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteil igung begeht, das Vorliegen eines in § 1
genannten Grundes bei der Benachteil igung nur annimmt.
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteil igungsverbot des Absatzes
1 verstoßen, sind unwirksam.
(3) Eine Benachteil igung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pfl ichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig,
wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer
Ausübung eine wesentl iche und entscheidende berufl iche Anforderung darstell t , sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist .
(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit we-
gen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfert igt, dass wegen eines in
§ 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeord-
neten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftl iche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweil igen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf
ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfert igte berufl iche
Anforderung darstell t .
(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der ihnen zu-
geordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftl iche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe ma-
chen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweil i-
gen Selbstverständnisses verlangen zu können.



9

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz §§ 10–12

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legit imes Ziel gerechtfert igt ist . Die Mittel
zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderl ich sein. Derartige unterschied-
l iche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur be-

rufl ichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses, um die berufl iche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Per-
sonen mit Fürsorgepfl ichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung
verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezif ischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendig-
keit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintri t t in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von
Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen
im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten
und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsma-
thematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung
zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters
beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsge-
setzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfin-
dungsregelung geschaffen haben, in der die wesentl ich vom Alter abhängenden Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters
erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozial-
plans ausgeschlossen haben, die wirtschaftl ich abgesichert sind, weil sie, gegebenen-
falls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2: Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die erforderl ichen Maßnahmen zum Schutz vor Benach-
teil igungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch
vorbeugende Maßnahmen.
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der berufl i-
chen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteil igungen hinweisen und
darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in ge-
eigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteil igung geschult , gil t dies als Er-
fül lung seiner Pfl ichten nach Absatz 1.


